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Wie lassen sich in Manövern gefechtssanitätdienstliche
Uebungen der Truppensanität und der Sanitätstruppenkörper

und -Einheiten am vorteilhaftesten durchführen?
Von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft preisgekrönte Arbeit.

Von Oberstlt. Walther, Div.-Arzt 5, Zürich.

Allgemeiner Teil.
Größere Truppenübungen, Manöver, wollen in erster Linie den

Führern Gelegenheit geben, eine nicht selbst angelegte Situation
zu beurteilen, auf Grund einer „Beurteilung der Lage" zu disponieren
und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eine Absicht durchzuführen.

Die verschiedenen Waffen sollen sich aneinander gewöhnen;
der ganze komplizierte Verbindungsdienst mit mündlicher und schriftlicher

Uebermittlung, mit Läufern, Reitern und Draht, soll erprobt
werden. Erst in zweiter Linie kommt wohl die Schulung der Truppe,
des einzelnen Mannes.

Was der Führer der fechtenden Waffe, ist im Sanitätsdienst der
dienstleitende Sanitätsoffizier. Auch er muß lernen, eine Lage richtig
zu beurteilen, einen Entschluß zu fassen und über unterstellte Einheiten
der Sanitätstruppen richtig, vor allen Dingen rechtzeitig, zu disponieren.
Ganz besonders wichtig aber ist für den Sanitätsdienst die Zusammen-
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